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Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 4 des Gesetzes über den Belagerung

zustand tviro im Interesse der öffentlichen Sicherheit für
den Befehlsbereich des 8. Armeekorps und den Befehls¬
bereich der Festungen Cöln, Coblenz und Ehrenbveitstein
bestimmt:

8 1-
Tie von militärischen Behörden im inilirärischen Wach

dienst angestellten Hilfsdienstpflichtigen tteröen zu Polizei-
beamten bestellt. 8 2.

Als Polizeibeamte sind die in 8 I genannten Hilss-
dienstpflichtigen berechtigt:

1. Zur vorläufigen Festnahme von Personen , die einer
strafbaren Handlung dringend verdächtig und der Flucht
verdächtig sind.

2. Zum Gebrauch ihrer Waffe in den Fällen , in denen
dies der Gendarmerie nach 8 14 der Verordnung über
die anderweitige Organisation der Gendarmerie vom
SO. Dezember 1820 (G. S . 1821 S . 1, 6) in Perbindnng
mit 8 38 der Dienst-Instruktion für die Gendärmst
vom 30. Dezember 1820 (G. S . 1821 S . 10. 19) zuge¬
standen ist.
Die genannten Paragraphen lauten?
8 14. Jedermann ist schuldig mit Vorbehalt der nachher

zu führrudrn Beschwerde, den Aufforderungen und Anord¬
nungen der Gendarmen sofort unbedingte Folge zu leisten,
und steht die Gendarmerie überhaupt , so wie jeder ein¬
zelne zu derselben gehörige Offizier. Wachtmeister und Gen¬
sarme , der im Dienste ist, sowohl in dieser Rücksicht als in¬
sonderheit auch in Beziehung auf Unverletzbarkeit und auf
Bestrafung der ihr widerfahrenen Widersetzlichkeitund Be¬
leidigungen zu Jedermann , und namentlich auch zu allen
Militärpersonen jeden Grades , in dem Verhältnis ?es kvm
mandierten Militärs und der Schildwachen, und ist um sei-
nen Anordnungen Folge zu verschaffen, nach näherer An
leitung der Di -e»srinst-uMoa ß 28 befugt, sich seiner Waffen
ja fefetamen.

§ 28. Die Gendarmen sind befugt, auch ohne Autoris -i-
twn der Vorgesetzten Behörde, sich der ihnen anverrrauten
Waffen zu bedienen:

ei) wenn Gewalt oder Tätlichkeit gegen sie selbst, indein
sie sich in Dienstfunktion befinden, ausgeübt wird?

b) wenn auf der Tat entdeckte Verbrecher, Diebe, Schleich¬
händler usw. ihren Anforderungen , unr zur nächsten Ob¬
rigkeit geführt zu werden, nicht ohne tätlichen Wider¬
stand Folge leisten, u. vielmehr sich der Beschlagnahme
der Effekten oder Waren u. Fuhrwerke, oder ihrer per¬
sönlichen Verhaftung mit offener Gewalt , oder mit ge¬
fährlichen Drohungen widersetzen?

c) wenn sie auf andere Art den ihnen angewiesenen Posten
nicht behaupten, oder die ihnen anvertrauten Personen
nicht beschützen können.
Es liegt ihnen jedoch auch in diesen Fällen ob, die

Waffen nur , nachdem gelinde Mittel fruchtlos angewandt
sind, und nur , wenn der Widerstand so stark ist. dag er
nicht anders , als mit gewaffneter Hand überwunden werden
kann, und auch dann noch mit möglichster Schonung zu ge¬
brauchen.

8 3.
Die im 8 1 genannten Hilfsdienstpflichtigen sind zur

Ausübung der ihnen nach den vorstehenden Paragraphen
verliehenen Befugnis nur berechtigt, wenn sie sich im Dienste
befinden. r' r ’ffg

§ 4.
Tie im 8 2 genannten Hilfsdienstpflichtigen tragen im

Dienste eine schwarz-weiß-rote Armbinde mit Tienststempel
und mit der Aufschrift „Vaterländischer Hilfsdienst ". Außer¬
dem erhalten sie einen schriftlichen Ausweis der militäri¬
schen Dienststelle, die sie angestrllt hat.

Loblenz, Cöln , Coblenz, den 22. 2. 1917.

Stellvertretendes Generalkommando VIII. Armeekorps.
Der kommandierende General.

Der Gouverneur der Festung Cot«.
Der Kommando«! derZ Festung Coblenz». Chren-

breilstei«.
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vcuf Q)tunb bei ■ itfetanntma ^ uny über  Kl ^eg - nraßnirh.
wen zur Sicherung der Volksernährung vom 22 Mai 1916
(Reichs -Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

l>rttvff « nk> Sl«„ t >erung Dtv SJerorbnuns il6ec die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick-- und Schuhwaren

§ 1.
Labmagen von Kälbern dürfen vom 4. März 1917 ab

nur mit Erlaubnis des Kriegsausschusses für pflanzliche
und tierische Oele und Fette , G. m. b. H. in Berlin abge¬
setzt werden.

e- .. , 8 2.
Wer Labmägen , die der Absatzbeschränkung nach 8 1

unterliegen , im Gewahrsam hat , hat sie an den Kriegsaus-
schuß für pflanzliche und tierische Oele uns Fette , G. m.
b. H. in Berlin oder die von ihnen bestimmten Stellen nach
den Weisungen des Kriegsausschusses zu liefern . Die Lie¬
fern ngsp flicht gilt nicht für Labmägen , die bei Hausschlach¬
tungen anfallen , soweit sie im eigenen Haushalt oder der
eigenen Wirtschaft Verwendung finden . Der Präsident des
Kriegscrnährungsamts erläßt die erforderlichen Bestimmun¬
gen über die Anmeldung , Sammlung , Behandlung , Aufbe¬
wahrung und Lieferung der Laümägen.

Ter Kriegsausschuß hat die Labmägen abzunehmrn und
einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen . Der Prä¬
sident des Kriegsernährungsamts trifft die näheren Be-
l‘tunmutigen über die Preise , die hierbei nicht überschritten
werden dürfen . Einigen sich die Beteiligten nicht über den
Preis , so setzt ihn der Kriegsausschuß endgültig fest. Er
ist dabei an die vom Präsidenten . des KriegsernährungSamiS
bestimmten Preisgrenzen gebunden.

8 3.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei be¬

auftragten Sachverständigen sind befugt , in die Räume,
in denen Kälbermägen gewonnen , ausbewahrt oder feil¬
gehalten werden, jederzeit einzutreten , daselbst Besichti¬
gungen vorzunehmen , Geschästsaufzeichnungen einzusehen
und Proben zu entnehmen . Wer Kälbermägen im Ge¬
wahrsam hat , ist verpflichtet , den Beamten der Polizei und
den von der Polizei beauftragten Sachverständigen über
die Vorräte , insbesondere über Herkunft, Menge * 'Alter und
Erwerbspreis Auskunft zu geben.

- „ .. . 8 4.
Der Präfident des KriegsernährungsamtS kann Be-

stimtnungen zur Ausführung dieser Verordnung erlassen . Er
kann Ausnahmen zulassen.

Die Landeszentralbehörden können mir Zustimmung
des Präsidenten des Kriegsernährungsamts den Verkehr mit
Labmägen abweichend von den Vorschriften dieser Verord¬
nung regeln.

8 5.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer Labmägen der Vorschrift im 8 l zuwider abfetzt;
2.  wer der Lieferungspflicht nach 8 2 Abs. l nicht nach-

kommt:
3. wer die von ihm nach 8 3 erforderte Auskunft nicht

in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtig:
oder unvollständige Angaben macht;:

4. tver den nach tz 2 Alts . 1, § 4 erlassenen Bestimmungen
des Präsidenten des Kriegsernährungsamts oder der
Landeszentralbehörden zuwiderhandelt.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Labmägen

erkannt werden , auf die sich die srrasbare Handlung bezieh:,
ohne Unterschied, ob sie venr Täter gehören oder nicht.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der 'Verkündung

in Kraft.
Berlin , den I. März >917.

Ter Stellvertreter des » etch»»anzl « s
Pr . Helffevich.

vom 10. Juni/23 . Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1420).
Von , 1. März 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 dies Gesetzes über
sie Ermächtigung des Bunoedrats zu wirtschaftlichen Maß.
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 337)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  1.
Tie Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit

Web-, Wirk-, Strick - und Schuhwaren vom 10. Juni '23
Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1420) wird wie folgt
geändert:

1. Im § 18 lvird folgender Abs. 2 eingefügt:
Für die Ueberwachung der Einhaltung der Bor-

jchristen der 88 7 bis 9, 10 bis 13 ist auch die
Reichsbekleidungsstelle zuständig . Tie nach Abs. 1
als zuständig bestimmten Behörden im Sinne der
8§ 12, 13 sowie des 8 15 sind verpflichtet , der Reichs-
bekleidungsst -lle auf Verlangen Auskunft zu erteilen

2. Im 8 20 Abs 1 wird eingesügt:
6. wer zwecks Erlangung eines Bezugsscheines gegen¬

über einer mit der Prüfung der Notwendigkeit der
Anschaffung nach 8 11 Abs. 3 betrauten Stelle oder
einer für die Ausfertigung des Bezugsscheins zustän¬
digen Behörde vorsätzlich unwahre oder unvollständig?
Angaben macht.

Artikel  2.

Ti ? Verordnung tritt am 3. März 1917 in Kraft . Ter
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin , den 1. März 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Hslfstrich.

Bekanntmachung
der Fassung der BekanntMchung über die Sicherung der
Äcker- und Gartenbestettung . Vom 9. März 1917.

Auf Grund des Artikel 2 der Bekanntmachung über
die Sicherung der Ackerbestellung vom 9. März 1917
(Reichs -Gesetzbl. S . 224) wird die Fassung der Bekanut-
muchung über die Sicherung der Acker- und Gartenbestellung
nachstehend bekanntgemacht.

Berlin , den 9. März 1917.

Ter Stellvertreter des Reich«E»»>L>es
Dr . Helfferich.

Bela«utmachrmg über die Sicherung der Acker-
und Gartendestellung.

Vom 9. März 1917.
r i.

Die untere Verwaltungsbehörde ist »lach näherer An¬
ordnung der Landeszentralbehörde befugt , die Nutzungs¬
berechtigten von Landgütern und landwirtschaftlichen
Grundstücken mit kurzer Frist zu einer Erklärung darüber
cmfzufordern, ob sie ihre gesamte Ackerfläche bestellen wollen
oder welche Stücke davon unbestellt bleiben sollen . Die
Möglichkeit der in Aussicht genommenen Bestellung ist auf
Er;ordern glaubhaft zu machen. Die Aufforderung kann
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.

3 2. . .
Soweit der Nutzungsberechtigte Sie Bestellung nicht

übernimmt »der die Möglichkeit der Bestellung nicht ff ««*»

mmrnj-



befugt , bic 9lu ĵvuift
behör ganz oder zum Teil längstens bis Ende des Jahres
1916 dem Berechtigten zu entziehen und dem Kommunal-
verbande zu übertragen.

H "i
Ter Kommuimlberband hat bei der Nutzung des Grund

srücks nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zu
Verfahren, soweit dies nach den besonderen durch den Krieg
geschaffenen Verhältnissen tunlich ist. Inwieweit der Kom-
w.unalverband dem Nutzungsberechtigten eine Entschädigung
zu gewähren hat , bestimmt die untere Verwaltungsbehörde
bei der Uebertragung . Für die Aufwendungen des Kom-
munalvcrbandes hat der Eigentümer oder sonstige Berech¬
tigte nicht einzutreten.

I 4.
Aus Gründen der Billigkeit kann die untere Verwal¬

tungsbehörde die Rückgabe der Grundstücke an den Berech¬
tigten bereits zu einem früheren Zeitpunkt als dem zu¬
nächst bestimmten verfugen. Bei der Auseinandersetzung
(8 5) hat ein angemessener Ausgleich zu erfolgen.

I S.
lieber die Auseinandersetzung zwischen' dem Kommunal¬

berband und dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungs¬
berechtigten beschließt aus Antrag die untere Verwaltungs¬
behörde nach billigem Ermessen unter Ausschluß des
Rechtsweges.

ia m:

Gegen die Verfügungen der unteren Verwaltungsbe¬
hörde nach 88 1 bis 4 ist binnen einer Woche, gegen die Be¬
schlüsse nach 8 5 binnen einem Monat die Beschwerde bei
der höheren Verwaltungsbehörde zulässig. Die Entschei¬
dung ist endgültig.

»7.
Die Landeszentralbehörde erläßt die erforderlichev

Ausführungsvorschriften.

8 8.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf städ-

trsche, zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung
geeignete Grundstücke entsprechende Anlvendunz.

8 S.
Soweit die Sicherung der Acker- und Gartenbestellung

:m Wege der Landesgesetzgebung herbeigesührt ist, finden
die Vorschriften dieser Verordnung keine Anwendung.

8 io
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.

J .-Nr. 580 E. Diez,  den 8. Mürz 1917.
An die Herren »ürgermeifter de« Kreises.

Betrifft: Abgangstellung der Einkommensteuer
der Militärperfone».

Meine Verfügung vom 21. Dezember 1916 (Kreisblatt Rr.
301) bringe ich hiermit zur Erinnerung und erwarte nunmehr,
daß mir bestimmt binnen 3 Tagen di- Abgangslisten zugehen,
Mt Rücksicht auf den bevorstehenden Jahresschluß muß unter
allen Umständen auf vünrtlicbe Einhaltung dieses DermineS
bestanden werden.

Ser » orsttzende
der Ei»komme«stener»Beranlagu»ss »Kommisfion

des Unterlahnkreise «.
Bnderdadt.

Durch Runvversügung. vom 9. Juli 1898 Pr . D . 1292,
auf welche ich hiermit Bezug nehme, hatte ich, veranlasst
durch das heftige Auftreten der Blutlaus zu jener Zeit, die
früheren zur Bekämpfung derselben erlassenen Vorschriften er¬
neut in Erinnerung, gebracht. Inzwischen habe ich mich auch
weiter mit der Königlichen Lehranstalt sür Obst- und Wein¬
bau zu Geisenheim wegen Mitteilung von besonders gceig-
nctcn Mitteln zur Bekämpfung dcr Blutlaus in Verbindung
gesetzt.

Von der Lehranstalt sind zwar fortgesetzt Bekämpfungs-
Versuche gemacht; nach dem Berichte des Direktors Goethe
läßt sich jedoch ein abschließendes Urteil über die beste Be-
kämpfungsweisc zur Zeit noch nicht geben. Als wirksam und
zur allgemeinen Anwendung hat derselbe jedoch mit vem Vor¬
behalt noch weiterer Prüfungen bereits folgendes empfohlen:

1. DaS Abbürstcn befallener Stellen mit denaturiertem
oder mit reinem Petroleum im Winter sowohl als im Sommer.
Alan hüte sich dabei im letzteren Falle , die gesund? Rinde
und die Blätter zu benetzen.

2. Das Verkleben von Wundstellen mit reinem Schweine¬
schmalz. Bei größeren und tieferen Wunden muß das Schmalz
möglichst lies hineingedrückt locrden, um auch die versteckteren
Partien i» dcr Wunde zu treffen. Dieses Mittel läßt sich
auch cm Sommer anwenden, nur hüte man sich ebenfalls
vor einer Berührung des Fettes mit der gesunden Rinde
und den Blättern.

3. Abbürsten bczw. Bespritzen der befallenen Stellen mit
einer Abkochung von Quasfiaholz. Man läßt 2 Kg. fein ge-
ichnittenes Quasfiaholz und 3 Kg. Schmierseife 24 Stunden
lang mit 20 Liter Wasser stehen, um dann diese Mischung
eine halbe Stunde zu kochen und mit den übrigen 80 'älter
Wa'ser nach dem Abgicßen tüchtig ausznspülen. Tie Lösung
schädigt weder die Rinde noch' die Blätter . Will man einzelne
Bäume bespritzen, jut»»nipfiehlt sich dafür die Spritzkanne von
Karl Platz in Ludwigshasen bei Mannheim, welche von dem
Eiienhändler M. Strauß in Geisenheim bezogen werden kann.
Zur Bespritzung von Hochstämmen bedarf es eines Apparates
mit starkem Drucke, wie solcher von Gebrüder Blersch in Uebcr-
lingen aüi Bodensee fahrbar hergestellt wird.

4 Vorzügliche Dienste tut im Winter gleich nach dem
Blattabfalle eine Mischung von einem Teile Petroleum und
vier Teilen Wasser. Um diese Zeii sind die Läuse in ihrer
weißen Wolle sehr leicht zu erkennen; sie werden durch das
Petroleum-Wasser sofort und sicher getötet. Vorbedingung ist
cin Apparat, der beide Flüssigkeiten im richtiger, Verhältnis
unmittelbar vor dem Austrcten aus dem Spritzkopse innig
vermischt. Die bis jetzt brauchbarsten Apparate dieser Art
liefern die Firma Mahfarth und Co. in Frankfurt a. M. und
der Schlossermcister Edel in Geisenheim. Das Petroleum-Wasser
sollte aber nur im Herbst nach dem Blattabfalle angewcndet
werden, da es, im Frühjahr gebraucht, die Knospen anzu-
greifcn scheint. Nebenbei bemerkt, wirkt dieses auch virziiglich
im Kampfe gegen Schildlänse.

Indem ich aüch noch weiter auf die in Heft 12 des
Jahrgangs 1898 und in Heft 1 des Jahrgangs 1893 der „Mit¬
teilungen über Obst- und Gartenbau" erschienenen Aufsätze
deS Direktors Goethe über die Blutlaus Hinweise, ersuche ich,
sür eine möglichst geeignete Bekanntgabe der angegebene» Bc-
kämpsuugsmittel an die beteiligten Kreise der BevMkcrung
Sorge zu tragen.

Der Regierungs -Präsident.
Wentzel.

* * *

J .-Nr. I 1669. Dirz,  den 10. März 1917.
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch wiederholt ver¬

öffentlicht.
«er

I . » .
zürnen vrvN'Hun.



tunten für bla ßugenbabteitungen Der miHtärtfüten SBorbUbitng
bi r ßiigtttb gibt ba&  Krtegsminlsterium folgendes bekannt:

1. Einteilung der Kämpfe.

Die ßu*  und WgangEMn ves 4.  BlettetMyre » « HS
sind mir bestimmt bis jttm 30. t>. MtS . sinznttiMen.
Wegen der Aufstellung verweise ich auf die AuSsch reiben in
Nr . 139 des Amtlichen Kreisblaties fiti 1913 und aus die
Bestimmungen im Artikel 88 der Ausführungs -Anweisung dom

Es finden statt:
weitere und engere Ausscheidungskämpfe in den einzelnen

Jugendabteilungen (Jugendkompagnien ), Endkämpfe innerhalb
der Kreise pp.,

2 Zeit.
EL werden ausgetmgen:
die Entscheidungskämpfe bis 4. L. 17,
die Endkämpfs bis zum Beginn der Ferien und der Ernte.

3 Zulassung.
Die Beteiligung an den Wettkämpfen ist eine freiwillige.

Jedoch wird erwartet , daß alle Jungmannen an den wateten
AuSschcidungskämpsen teilnehmen.

Voraussetzung für die Zulassung ist, daß
a) die Jungmannen mindestens seit dem 1. 4. 1917 einer

Jugcndabteilung der militärischen Vorbildung der Jugend
nngehören und an diesem Tage 16 Jahre alt sind:

S>geschlossene Jngendabteilungen von Vereinen gemäß Ver¬
fügung vom 29. 12. 1916 Nr . 1672. (Lla— ihre Unter¬
stellung unter die Aufficht der sttllvertt . Genkdos . bis
zum 1. 4. 1917 beantragt haben.

4 Gegenstand der Wettkämpfe.
A. Fünfkampf:

Pflichtübungen : Ct
1. Hindernislauf,
2. Handcranatenwsrsen,
3. Weitsprung,
4. Schnelllauf über 100 Meter.
Wahlübungen : 5a : Turnen am R«ä oder
b) Turnen am Barren oder
c) Hochsprung oder
d) Stabhochsprung oder
e) Schwimmen.
Ausführungen zu A 1—5 d im allgemeinen wie bei den

Wettkämpfen 1916 (vergl . Berfg . vom 29. 6. 16 Nr . 3303 5. 16
01b Anlage ).

16. Juni 1906.
Die bis zum 25. d. Mts . nicht »ingegangeneu Listen

werden aus Kosten der säumigen Bürgermeister abgehsit
werden.

Sodann werden di« Herren Bürgermeister nrit « €| ug
auf die Bestimmungen im Artikel 91 der AuSführungs -An--
weifnng dom 19. Juni 1906 daraus hingewiesen, daß über
die im Laufe des Steuerjahres 1916 entstandenen Steuer-
Ausfälle der Königlichen Kreiskaffe in Limburg die Aus-
sallisten spätestens bis zum 25. d. Nits , eiüznreichen sind.
Für die durch spätere Einreichung der Listen entstehenden
Differenzen werden die Herren Bürgermeister persönlich
verantwottlich gemacht werden.

Zur Erlangung einer richtigen Aufstellung der Zu - und
Abgangslisten und zur Vermeidung von zeitraubenden Rück-
fragen empfiehlt es sich, die Listen im Dienstzimmer der
Veranlagt »,gskommiffion zu Diez aufznstellen . Diejeni¬
gen Herren Bürgermeister , die hiervon Gebrauch machen
wollen , haben sich daher bis zum 20. d. Mts . in den
Dienststunden hier einzufinden und mitzubringen:

a) Formulare für Zu - und Abgangslisten,
b) Zu - und Abgangskontrollen,
cj alle zu den Zu - und Abgängen gehörigen, sich in ihrem

Besitz befindlichen Beleae.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die von Vorsteher

dem keinen Gebrauch machen wollen , haben die Zn - und AL--
gangslisten auf der Titelseite nicht auszufüllen , jedoch die
Abgnngsliste an der bestimmten Stelle zu unterzeichnen . Ins¬
besondre mache ich zur Pflicht , daß sämtliche Belege mit etu-
gesandt werden . ' Dieselben sind ordnungsmäßig zu bestem

Bei der Aufstellung der Listen ist zu beobachten, daß zwi¬
schen den einzelnen Einträgen wegen der Uebersichtlichkeit
künstig stets eine Zeile frei zu lassen ist.

»er Vorsitze»»«
»er Wi»k«« me«fte«er,Ver»«la- »«- »»O»« » issio»

IM « »terl»h»kreisetz.
D » »«r » » »*.

B.  Entfernungsschätzen.
<7. Schnellseh - und Meldeübungcu.
D. Gruppenwettkä mpse (wie 1916 und außerdem

Faustball ).
An den Uebungen A— C hat sich jeder zu den Wettkämpfen

zugelassene Jungmann zu beteiligen.

Äbt . Mb . Tgb .-Nr , 899/1214.
Frankfurt a. M ., den 27. Februar 1917.

Betr.: Aus - und Durchfuhr vo» Sprechmaschine«.
Platte « «uv Walzen.

Verordnung.
5. Wertung der Kämpfe:
Die Wertung erfolgt einheitlich nach Puntten . Das Kriegs-

Ministerium wird eine Wcrtuvgstafel hierzu aüfsteltcn.
Mit den vorbereitenden Uebungen für die Wettkämpfe ist in

den einzelnen Jugendabteilungen bald zu beginnen Ihnen ist
die Hälfte der verfügbaren Zeit einzuräumen.

Ueber die Ausgestaltung der Wettkämpfe und die Berew-
stellung von Geldmitteln wird demnächst ausführliche Ver¬
fügung ergehen.

Berlin,  18 . 2. 1917. Krtegsministerim.

J .-Nr . 2731 II . Diez,  den 16. März 1917.

Betrtsst : Saatgut für de« Frühkartoffelaubau.
Zum Zwecke der Berichterstattung ersuche ich die Herren

Bürgermeister umgehend festzustellen, welche Bestände an Saat¬
gut jiic den Kartoffelanbau in Ihrer Gemeinde vorhanden
find und welcher Gesamtbedarf in Ihrer Gemeinde besteht.

Berichterstattung  bestimuit bis 21. d. MtS.
Ob noch Frühkartoffeln für die Ttussaat geliefert werden

können, ist sehr zweifelhaft.
Der Vorsitze»»« de» Arei»«a»sch«sse».

D » d « r > « d t.

Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand bc/timme ich für den mir unterstellten Korpöbezirk
und — int Einvernehmen mit dem Gouverneur — auch für
den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Tie Aus - und Durchfuhr sämtlicher Sprechmaschinen-
(Phonographen -, Grammophon -, Diktieruraschinen - ustv.)
Platten und Walzen ist verboten.

Soweit für Platten und Walzen dieser Art eine be¬
sondere Aus - oder Durchfuhrerlaubnis erteilt ist, müssen sie
der Kriegsrohstoffstelle des stellv . Generalkommandos zu-
gesandt werden , um hier den Zuverlässigkeitsvermerk zu
erhalten.

Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung nach der
eingangs angeführten Gesetzesbestimmung.

XVIII Armeekorp ».
Stellvertretende » Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

Generallrntnaut.

Berautwrrtkich für dir NchriWeituna Wchar» Hei», #*•
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